
4. fordert alle Staaten auf, 

a) die Souveränität und territoriale Unversehrtheit 
Mghanistnns zu achten. jedwede Einmischung in die inneren 
Angelegenheiten Afghanistans strikt zu unterlassen und das 
Recht des afghanischen Volkes, selbst über sein Geschick zu 
bestimmen. zu achten; 

b) alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den 
Frieden in Mghnnistno zu fördern, den weiteren Zustrom von 
Waffen an die Parteien zu verhindern und diesem zerstöreri
schen Konflikt ein Ende zu setzen; 

5. ersucht den Generalsekretär. auch weiterhin alles zu 
tun. um auf der Grundlnge der in seinem Bericht enthaltenen 
Empfehlungen Pläne für den nationalen Wiederaufbau und die 
Nonna1isierung auszuarbeiten, beginnend mit den Bereichen 
des Friedens und der Sicherheit; 

6. appeUiert eindringlich an alle Staaten, Organisationen 
und Programme des Systems der Vereinten Nationen. an die 
Sonderorganisationen und anderen zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen. vorrangig jede finanzielle, 
technische und materielle Hilfe für die Wiederherstellung der 
Grundversorgung und den Wiederaufbau Mghanistans sowie 
für die Wiederansiedlung der Flüchtlinge und Binnenver
triebenen bereitzustellen. und appelliert an die internationalen 
F"manz- und Entwicklungsinstitntionen. bei der Planung des 
Wiederaufbaus Mghanistans behilflich zu sein; 

7. fordert die internationale Gemeinschaft auf, auf den 
vom Generalsekretär für den Zeitraum vom 1. Oktober 1994 
bis 30. September 1995 erlassenen konsolidierten Appell zur 
Gewlihrung humanitärer Nothilfe für MgbanistaD zu reagieren, 
und dabei das Besteben des Notbi1fe-Treubandfonds für 
Afgbanistan zu berllcksichtigen; 

8. ersucht den Generalsekretär llI4fJerdem, der General
versammlung auf ihrer fIIn1Zigsteo Thgung über den Stand der 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

9. beschließt. den Punkt "lnternationale Notbi1fe für 
Frieden. NonoaIität und den Wiederaufbau des kriegszer.. 
störten Mgbanistann in die vorlliufige Tagesordnung ihrer 
fIIn1Zigsten Tagung aufzunehmen. 

93. P/enQnitzung 
20. Dezember 1994 

49114L ZUSIIIIlIIleJIa1 zwischen den Vereinten Nationen 
nnd der KarIbischen Gemeinschaft 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/8 vom 16. Oktober 
1991. mit der sie der Karibischen Gemeinschaft Beobachter
status gewährt hat, 

sowie unter Hinweis darauf. daß die Vereinten Nationen 
unter anderem das Ziel verfolgen. eine internationale Zu
sammenarbeit herbeizuflIhren. um internationale Probleme 
wirtschaftlicher. sozialer. kultureller und humanitärer Art zu 
lösen. 

ferner unter Hinweis darauf. daß in der Charta der Ver
einten Nationen das Bestehen regionaler Abmachungen oder 
Einrichtungen zur Behandlung von Angelegenheiten vor
gesehen ist, bei denen mit den Zielen und Grundsätzen der 
Vereinten Nationen zu vereinbarende Maßnahmen regionaler 
Art und andere Aktivitäten angebracht sind. 

eingedenk dessen, daß mit dem am 4.1u1i 1973 in Chagna
ramas ('Iiinidad und Tobago) unterzeichneten Vertrag von 
Chaguaramas152 zur Errichtung der Karibischen Gemeinschaft 
ein ständiges Organ für die innerregiona1e Zusammenarbeit, 
Konsultation und Koordinierung geschaffen wurde, mit dem 
Auftrag. die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwick
lung' voranzutreiben und insbesondere die verfögbaren 
H\lIIIWIl'eSSO\I auf die bestmögliche Weise für eine 
bestandfllhige Entwicklung zu nutzen. 

unter BerUcksichtigung des Berichts des Genera1sekretlI 
vom 11.1uni 1992 mit dem TItel n Agendn für den Frieden" 
und seines Berichts vom 6. Mai 1994 mit dem TItel n Agenda 
für Entwicklung·' und der diesbezüglichen Konsultationen 
innerhaIb der Vereinten Nationen und der Regionalorgsnisatio-
nen. 

Kenntnis nehmend von dem Kommuniqu6 der vom 4. bis 
7.1u1i 1994 in Bridgetuwn abgehaltenen filnt7.ehnten Tagung 
der Konferenz der Regierungschefs der Karibischen Gemein
schaft .... 

in Bekriiftlgung der Notwendigkeit, die zwischen Stellen 
des Systems der Vereinten Nationen und der Karibischen 
Gemeinschaft bereits bestehende Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sowie 
der politischen und humanitäten Angelegenheiten zu ver
stätken, 

Ilberzeugt von der Notwendigkeit der Koordinierung der 
Verwendung der verftlgbaren Ressourcen, damit die den 
beiden Organisationen gemeinsamen Ziele gefördeitwerden, 

1. nimmt Kenntnis von dem Beschluß der Regierungs
chefS der Karibischen Gemeinschaft, wonach sie die Ver
stätkung der Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen 
den Sekretariaten der Vereinten Nationen und der Karibischen 
Gemeinschaft für wiinschenswert halten. und von ihtem an den 
Generalsekretär der Kan"bischen Gemeinschaft gerichteten 
Ersuchen. diese Angelegenheit mit dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen zu verfolgen"'; 

2. bittet den Generalsekretär. im Benehmen mit dem 
Genera1sekretlI der Karibischen Gemeinschaft die erforderli
che Maßnnhmen zu ergreifen. um die ZnsammC118fbeit und 
Koordinierung zwischen den beiden SeIae1ariaten zu fnrdern 
und auszuweiten. damit die beiden Orgsnisationen besser in 
der Lage sind, ihre gemeinsamen Ziele zu erreichen; 

3. ersucht den Oeneralsekretllr. im Benehmen mit dem 
Genera1sekretlI der Karibischen Gemeinschaft Zusammet!
kIinfte zwischen ihten Vertretern zu fnrdern, die Konsultatio
nen über Politiken, Projekte, Maßnahmen und Verfahren zur 
Erleichterung und Ausweitung der Zusammenarbeit und 
Koordinierung dienen sollen; 

4. fordert die Sonderorganisationen und anderen Orgsni
sationen und Pwgiamme des Systems der Vereinten Nationen 
nachdrUcklich auf, mit dem Generalsekretär der Vereinten 
Nationen und dem Generalsekretär der Karibischen Gemein
schaft zusammenzuarbeiten, damit mit der Karibischen 
Gemeinschaft und den ihr angeschlossenen lnatitutionen 
Konsultationen und Programme im Hinblick auf die Er
reichung ihrer Ziele eingeleitet, aufrechterhalten und intensi
viert werden; 

'" V_ NaIIonen, n....ty &rli13. VoL 946, Nt. 13489. 
'" A/49/229. Anbang. 
, .. SIehe A/49/229. Anbang. 



5. ersucht den Generalsekretär fl14IIerdem, der General
versammlung auf ihrer einundfünfzigsten Thgung einen 
Bericht Ober die Durcbfllbrung dieser Resolution vorzulegen; 

6. beschUeßt. den Punkt 'Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Karibischen Gemeinschaft" in die 
vorll\ufige Thgesordnung ihrer einundfDnfzigsten Thgung 
aufzunehmen. 

93. plenarsttzung 
20. Dezember 1994 

49n42. Neue Agenda der Vereinten Nationen fIir die 
Entwicklnng Afrikas In den uoonzlger Jahren 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 451200 und 45/253 
vom 21. Dezember 1990. die sich utIt Rohstoffen beziehungs
weise mit der Programmplanung befassen und in denen die 
wirtschaftliche Gesundung und Entwicklung Afrikas als eine 
der fOnf Gesamtprioritäten im mittelfristigen Plan fIIr den 
Zeitraum 1992-1997'" bezeichnet wird. 

in Bekri;ifligung ihrer Resolution 461151 vom 18. Dezember 
1991. deren Anlage die Neue Agenda der Vereinten Nationen 
fIIr die Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren enthält, 

sowie in Bekr4fllgung ihrer Resolution 48/214 vom 
23. Dezember 1993 Ober die Neue Agenda der Vereinten 
Nationen fIIr die Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren, 

eingedenk dessen. daß die afrikanischen Länder ihre 
VoIkswirtschaften. insbesondere ihre Grundstoffe, diversifi
zieren müssen. mit dem Ziel, die afrikaniscben Produktions-. 
Verteilungs- und Vennarktungssysteme zu modernisieren. die 
Produktivität zu steigern und trotz der fortbestehenden 
Instabilität der Preisc zahlreicher Grundstoffe, der kontinuierli
chen Verschlechterung der Austauschrelationen der afrikani
schen VoIkswirtschaften. der schweren Belastung durch die 
Schulden und den Schuldendienst und der sich daraus fIIr die 
afrikanischen Volkswirtschaften ergebenden schwerwiegenden 
Beschränkungen die afrikanischen Ausfuhrerillse zu stabilisie
ren und zu erhöhen. 

mit Besorgnis feststellend. daß sich die afrikanischen 
Staaten bei ihren Bemühungen. sich zu ihrem Nutzen am 
Welthandel zu beteiligen, nach wie vor wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten gegenOhersehen und daß zahlreiche Länder. 
insbesondere in Afrika, im Hinblick auf ihre Exporterillse von 
einer begrenzten Anzahl von Rohstoffen abhlingig sind, 

in der Erwllgung. daß in Anbetracht insbesondere des 
Abschlusses der Verhandlungen im Rahmen der Uruguay
Runde bei der Diversifizierung der Volkswirtschaften dieser 
Länder weitere Fortschritte erzielt werden müssen und daß die 
internationale Gemeinscbaft die afrikanischen Länder bei ihren 
Bemühungen um die Diversifizierung ihrer Volkswirtschaften 
unterstOtzen muß, damit sie aus der Umsetzung der Uruguay
Runde vollen Nutzen ziehen können. 

betonend. daß Diversifizierungsprojekten in afrikanischen 
Ländern. insbesondere in den am wenigsten entwickelten 
Ländern. der Zugang zu bilateraler und multilateraler Fi
nanzierung und zu teehnischer Zusammenarbeit, namentlich 
auch zur SOd-SOd-Zusammeoarbeit, erleichtert werden muß. 

'" OJfId$lks ProtoIcoU tkr Generalversammlung, S~ste 
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in Anerkennung der positiven Auswirkungen der betdlcht
lichen MittelzutlOsse an Afrika im Rahmen der öffentlichen 
Entwicklungshilfe, 

in Anerkennung der wichtigen Rolle, welche die Initiative 
des Privatsektors bei der Benennung und Einleitung von 
bestandfilhigen Diversifizierungsprojekten und bei der 
Programmdurcbfllbrung zu spielen hat, 

in Bekrllftlgung der in den Ziffern 29 und 30 der Nenen 
Agenda entbaltenen Verpflichlung zu MittelzutlOsseo, ein
schließlich privater Direktinvestitionen. und der wichtigen 
Rolle, die sie bei bestandfllhigen Diversifizierungsprojekten 
spielen. 

Ke1lfl11lis nehmend von den Operationen des zweiten 
Schalters des Gemeinsamen Fonds fIIr Rohstoffe sowie 
Kenntnis nchmend von den jOngsten diesbezüglichen in
itiativen und Erörterungen, welche die Aktivierung eines 'Ibils 
der Mittel des ersten Schalters ermöglichen sollen, mit dem 
Ziel. Maßnahmen zur Entwicklung des Rohstoffmarkts zu 
unters1lltzen. 

eingedenk der laufenden Verhandlungen Ober die Wieder
aufflllIung des im Rahmen der AfrikanIschen Enlwicklungs
bank bestehenden Afrikanischen Entwicklungsfonds. 

feststellend, daß der Gemeinsame Fonds fOr Rohstoffe im 
Rahmen seiner UntclstOtzUllg fIIr die Entwicklung Projekten 
der am wenigsten entwickelten Länder und der kleinen 
Brzeuger-lExportlllnder höchsten Vorrang einräumt, 

eingedenk dessen, daß die afrikanischen Länder mehr eige
ne Mittel fIIr eine bestendfllhige Entwicklung autbringen utits
sen, unler anderem durch Politiken zur Förderung der heimi
schen Spartätigkeit, verbesserte und leicht zugllngliche 
Bankeinrichlungen und die weitere Verbesserung der her
kömm1ichen Praktiken der Kapitalbildung auf lokaler Ebene, 

Ke1lfl11lis nehmend von dem Bericht der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen Ober die 
Notwendigkeit und DurchfOhrbarkeit der Schaffung eines 
Diversifizierungsfonds fIIr afrikanische Rohstoffe und über 
Probleme im ZUS8mmeabang mit der Diversifizierung der 
afrikanischen Volkswirtschaften. insbesondere die Schaffung 
eines Diversifizierungsfonds fIIr afrikanische Rohstoffe .... 

1. bekri;ifligt die hohe Pri.orität. die im mittelfristigen Plan 
fIIr den Zeitraum 1992-1997 der wirtschaftlichen Gesundung 
und Entwicklung Afrikas beigemessen wird, insbesondere 
auch der wirksamen Umsetzung der im Programm 45"" 
beschriebenen Neuen Agenda der Vereinten Nationen fOr die 
Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren; 

2. legt allen Organen. Organisationen und Programmen 
der Vereinten Nationen eindringlich nahe. die Prioritäten der 
Neuen Agenda in ihr Mandat einzubeziehen, fIIr ihre Umse\
zung ausreichende Mittel zuzuweisen und die Nutzung der 
vorhandenen Mittel weiler zu verbessern; 

3. empfiehlt. daß interessierten afrikanischen UIndem im 
Rahmen der Hilfe zum Aufbau von Kapazitäten geholfen wird, 
die Auswirkungen der im Zusammenhang mit der Umsetzung 
der Neuen Agenda unternommenen Maßnahmen zu überwa
chen und die Mitwirkung von Gruppen auf Gemeinwesen
eben.e, insbesondere von Frauen, sicherzustellen; 

,,, Siehe Al48/33S und Add.1 und 2. 




